
Darf man sich vor Blitzern
warnen lassen?

Mindestens zweimal im Jahr
dreht sich die Autofahrerwelt
ums Blitzen und geblitzt werden.
Zumindest die mediale Auf-
merksamkeit ist den sogenann-
ten Blitzermarathons im April
und August sicher.
Fast alle Bundesländer beteili-

gen sich–als einzigesLandbleibt
das Saarland außen vor. Einige
Bundesländer machen die ganze
Woche mit, andere wiederum
beschränken die Aktionen nur
auf einen Haupttag.
Zu dieser Zeit finden ver-

schärfte Geschwindigkeitskont-
rollen statt. Dabei soll es vor al-
lem um unfallträchtige Strecken
undBereichewie Schulen, Kran-
kenhäuser und Baustellen, an
denen langsam gefahren werden
sollte.
Natürlich müssen sich Auto-

fahrende jederzeit an die gelten-
den Tempolimits halten. Auf der
anderen Seite kann es im Alltag
schon einmal passieren, dass
man unaufmerksam ist oder ein
Schild nicht wahrnimmt - und
schon ist's passiert. Das kann
richtig teuer werden und imEin-
zelfall auch etwa ein Fahrverbot
nach sich ziehen. Darf man sich
da vielleicht einwenig helfen las-
sen? Wir reden von Hilfe in Ge-
stalt von Blitzer-Apps und ver-
gleichbaren Alternativen.

Blitzer-Apps zu besitzen ist
nicht verboten, allerdings ...
DieNutzung und betriebsbereite
Mitführung von Blitzer-Apps,
Radarwarngeräten und anderen
Geräten, die der Anzeige oder
Störung von Verkehrsüberwa-
chungsmaßnahmendienen, sind
Fahrzeugführern - also den
Menschen am Steuer - verboten.
Das steht so in der Straßenver-
kehrsordnung (StVO, Paragraf
23/1c).
Der bloße Besitz ist allerdings

nicht verboten. Man könnte also
vor dem Losfahren einmal
schauen, ob auf der Strecke Ge-

Hause geschickt. Wird dieses
„Verwarnungsangebot“ dann
nicht fristgerecht angenommen,
werde ein Bußgeldverfahren ein-
geleitet.Wer gegen den Bußgeld-
bescheid Einspruch einlegen
möchte, kann dies dann inner-
halb von zwei Wochen nach Zu-
stellung tun.

Einspruch ist möglich, treibt
aber Kosten in die Höhe
Oft bekommt man vielleicht nur
einBlitzenmit - oder auchnicht -
und findet später entsprechende
Post im Briefkasten. Wer zum
Beispiel Zweifel an der Richtig-
keit der Messung hat - „So
schnell kann ich unmöglich ge-
wesen sein“ -, kann Einspruch
einlegen.
Hier kommen dann aber auch

Sachverständigenkosten dazu,
weswegen man dies in Betracht
ziehen sollte,wenn eineVerkehrs-
rechtsschutzversicherung eine
Kostendeckungszusage erteilt.

An die Bußgeldakte kommt
man nicht so leicht heran
Es kann sein, dassman sich nicht
auf demBlitzerfoto erkennt.Und
auch die Verjährung kann eine
Rolle spielen. Für die erste Er-
mittlungsmaßnahme –meist die
Anordnung zum Erlass eines
Anhörungsbogens – hat die Be-
hörde drei Monate Zeit.
Die Krux: das Datum dieser

Anordnung findet sich laut
ADAC nicht auf dem Anhö-
rungsbogen, sondern nur in der
Bußgeldakte. Und wann das
Schreiben tatsächlich zugeht, ist
für eine mögliche Verjährung
nicht relevant. So rät der ADAC
in solchen Fällen zu anwaltlicher
Hilfe, um Akteneinsicht zu be-
kommen. Solche Unterstützung
sei bei Einsprüchen auch gene-
rell ratsam.
Wer sich indes sicher ist, dass

derVorwurf stimmt, solltebesser
zahlen, denn ansonsten können
weitere Kosten folgen. (dpa)

fahr droht. Oder während einer
Pause noch mal die weitere Stre-
cke überprüfen.

Dann nutzt eben mein
Beifahrer die App – clever,
oder?
Nein, auch Beifahrer dürfen
während der Fahrt keine Blitzer-
Apps oder Warngeräte nutzen.
Was jahrelang eine Grauzone
war, ist seit einem Urteil des
Oberlandesgerichts Karlsruhe
aus dem Jahr 2023 (Az.: 2 Orbs
35 Ss 9/23) verboten. Auch hier
liegt eine Ordnungswidrigkeit
vor.
Im verhandelten Fall hatte die

Beifahrerin eine solche App auf
ihrem Smartphone aktiviert und
das Gerät auf der Mittelkonsole
abgelegt. SomitwurdederFahrer
weiter vormöglichen Kontrollen
gewarnt.

Hier ein paar ganz legale Wege
Ein paar Möglichkeiten gibt es
schon. Man könnte ja:
● Vor Fahrtantritt oder während
einer Rast online, in Apps oder
über SocialMedia nach gemel-
deten Blitzerstandorten im
weiteren Streckenverlauf
schauen.

● Wichtig ist, solche Helfer nicht
während der Fahrt zu nutzen
oder sichautomatisiertwarnen
zu lassen.

● Manche Kommunen und Poli-
zeibehörden geben die Stand-
orte auch im Voraus bekannt.

● Durchsagen von lokalen und
regionalen Radiosendern hö-
ren.

● Auf Warnungen anderer Ver-
kehrsteilnehmer achten. Die
dürfen nämlich auch auf Ver-
kehrskontrollen aufmerksam
machen.

● Wenn Sie selbst warnen, dann
lieber nicht per Lichthupe. Die
dient nur der Warnung vor
echten Gefahrenstellen und
zum Anzeigen eines Überhol-
vorgangs außerorts (Paragraf
16 StVO).

Ich bin geblitzt worden –
und nun?
Es kann sein, dass man vor Ort
noch von der Polizei aus dem
Verkehr gewunken und direkt
mit dem Verstoß konfrontiert
wird. Damit solle auch ein Lern-
effekt einhergehen, äußert sich
ADAC-Sprecher Alexander Rö-
mer. Meist ist es möglich, auch
direkt vor Ort, etwamit Karte zu
bezahlen.
„Wer sich wegen des Vorwurfs

unsicher ist, kann dies auch ver-
weigern“, so Römer. Dann werde
die Zahlungsaufforderung nach

Einwöchiger Blitzermarathon: Im Rahmen der «Speedweek» werden vermehrt Geschwindigkeitskont-
rollen durchgeführt. FOTO: PATRICK PLEUL

Wie teuer das Rauchen in Wohnungen wird
Rauchen in Innenräumen ver-
schlechtert denZustandundden
Wert von Immobilien. Denn Ni-
kotin, Teer und weitere Schad-
stoffe lagern sich auf Oberflä-
chen, in Textilien und auch in
Baustoffen ab. Wenn es feucht
oder warm ist, können sie sogar
nach intensiver Reinigung wie-
derkommen. Darauf weist der
Immobilienverband Deutsch-
land (IVD) hin.
Wollen Eigentümer solch

einen Schaden beheben, müssen
sie renovieren oder aufwendig
sanieren - je nachdem,wie viel in

Wohnung oder Haus geraucht
wurde. Nach Schätzung des Ver-
bandes können für das Sanieren
einer 80-Quadratmeter-Woh-
nung schnell einige Tausend
Euro zusammenkommen, wenn
dort über längere Zeit stark ge-
raucht wurde. Das sollte man
auch beim Kauf einer betroffe-
nen Immobilie bedenken.
Vermieter können Mietern

das Rauchen in der Wohnung in
der Regel nicht generell verbie-
ten. Laut Rechtssprechung zählt
das Rauchen grundsätzlich zum
vertragsgemäßen Gebrauch der

Mietsache.
Allerdings ist laut demIVDdie

Intensität entscheidend. So
könnten bei übermäßigem Rau-
chen und entsprechenden Schä-
den unter Umständen Schadens-
ersatzansprüche des Vermieters
gegendenMieterbestehen. (dpa)

Nikotin und Teer dringen tief in
Materialien wie Tapeten, Putz
und Holz ein
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